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A. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

§ 1 Art der baulichen Nutzung (gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 2 BauNVO)

Nutzungsregelung Allgemeine Wohngebiete (WA)

(gem. § 1 Abs. 6 und § 4 Abs. 3 BauNVO)

Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO) Betriebe des

Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen,

Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil dieses

Bebauungsplanes.

§ 2 Maß der baulichen Nutzung (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO)

1. Höhe des fertigen Erdgeschoßfußbodens

Der Höhenbezugspunkt (NHN = 34,68 m NHN) zur Bestimmung der Höhe des fertigen

Erdgeschossfußbodens ist in der Planzeichnung - innerhalb des Straßenraumes der Bönnestraße -

festgesetzt.

Die Höhe des fertigen Erdgeschossfußbodens der Gebäude darf die Höhe von 36,00 m NHN nicht

überschreiten.

2. Traufenhöhe

Bezugspunkt für die Traufenhöhe ist die Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens.

Die Traufenhöhe darf, gemessen von der Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens bis zum

Schnittpunkt der Außenkante des aufgehenden Außenmauerwerks mit der Dachhaut, 4,0 m nicht

überschreiten.

3. Firsthöhe

Bezugspunkt für die Firsthöhe ist die Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens.

Die Firsthöhe der Gebäude darf, gemessen von der Oberkante des fertigen Erdgeschossfußbodens bis

zur First-Oberkante (höchster Punkt der Dachhaut) 9,50 m nicht überschreiten.

4. Zulässige Geschossfläche § 20 BauNVO)

Die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen (Nicht-Vollgeschossen) einschließlich der zu

ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände sind auf die in der

Planzeichnung festgesetzte zulässige Geschossfläche anzurechnen.

§ 3 Zufahrten (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 25b BauGB)

Die in der Planzeichnung festgesetzte Fläche mit Bindung für die Erhaltung von Bäumen kann durch eine

(1) Zufahrt mit einer Breite von maximal 5,0 m unterbrochen werden.

§ 4 Außerkrafttreten des Ursprungsplanes

Der Bebauungsplan Nr. 41 "Varenroder Pohl", 1. Änderung der Gemeinde Spelle tritt außer Kraft, soweit

die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 41 „Varenroder Pohl“ durch den Geltungsbereich dieser 2.

Änderung erfasst wird.

B. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN ÜBER DIE GESTALTUNG

gern, § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. §§ 84 NBauO)

Bedachung der Gebäude

Die Dachausbildung muss mit einer Dachneigung zwischen 22° und 45° erfolgen. Neben-

Gebäude, Dachaufbauten, Erker und Garagen sind von dieser Regelung ausgenommen.

C. Hinweise

1. Baunutzungsverordnung

Für diesen Bebauungsplan gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)

i.d.F. vom 03. November 2017 (BGBL. I S 3634) in der zuletzt gültigen Fassung.

2. Bodenfunde und Denkmalschutz

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (u.a.

Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und

Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß §14 Abs.1

Nds. Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und müssen der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde

oder dem Nds. Landesamt für Denkmalpflege - Referat Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener

Straße 15, Telefon: 0441/799-2120, unverzüglich gemeldet werden.

Bodenfunde und Fundstellen sind nach §14 Abs.2 des Nds. Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von

vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn

nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

3. Belange des Artenschutzes

Zur Vermeidung von Verstößen gegen die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG hat

die Fällung von Gehölzen nicht in der Zeit vom 01. März bis 30. September zu erfolgen. Vor der Fällung

von potentiellen Höhlenbäumen ist von fachkundigem Personal zu prüfen, ob die Bäume von

Fledermäusen genutzt werden.

Bei Hinweisen auf die Anwesenheit geschützter Arten zum Zeitpunkt der Baumaßnahme ist die weitere

Vorgehensweise mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland abzustimmen.

4. Emissionen - ausgehend von der Speller Straße / Varenroder Straße (K 308)

Von der Kreisstraße 308 können Emissionen ausgehen. Für die in Kenntnis dieses Sachverhaltes

errichteten baulichen Anlagen können gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keinerlei

Entschädigungsansprüche hinsichtlich des Immissionsschutzes geltend gemacht werden.

5. Militärische Belange

Der Bereich liegt im Zuständigkeitsbereich für Flugplätze nach § 14 LuftVG des Flugplatzes

Rheine-Bentlage. Beschwerden und Ersatzansprüche, die sich auf die vom Flugplatz / Flugbetrieb

ausgehenden Immissionen wie Fluglärm etc. beziehen, werden nicht anerkannt.

(SIEGEL)

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Spelle hat in seiner Sitzung am 05.12.2017 die

Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1

BauGB am 10.01.2018 ortsüblich bekanntgemacht.

Spelle, den 03.07.2018

..................................

Gemeindedirektor

Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 41 "Varenroder Pohl", 2. Änderung ist gemäß

§ 10  Abs. 3 BauGB am 31.07.2018 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damit am 31.07.2018 rechtsverbindlich geworden.

Spelle, den 07.08.2018

        ..................................

Gemeindedirektor

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Spelle hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß §§

3 Abs. 2  und 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 26.06.2018 als Satzung  (§ 10 BauGB) sowie

die Begründung beschlossen.

Spelle, den 03.07.2018

        ..................................

Gemeindedirektor

Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans sind Verletzungen  von

Verfahrens- und Formschriften gem. § 214 Abs. 1 BauGB oder beachtliche  Verletzungen unter

Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB der Vorschriften über das  Verhältnis des

Bebauungsplans und des Flächennutzungsplanes oder beachtliche Mängel des

Abwägungsvorganges gem. § 214 Abs. 2, 2a und 3 BauGB nicht geltend gemacht worden.

Entsprechende Verletzungen oder Mängel werden damit unbeachtlich.

Spelle, den

         ..................................

Gemeindedirektor

Präambel und Ausfertigung

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10  und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I

S.3634) in der aktuell gültigen Fassung, des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) vom

03.04.2012 (Nds. GVBl. S. 46) in der aktuell gültigen Fassung und der §§ 10 und 58 des

Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S.

576) in der aktuell gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Spelle diesen Bebauungsplan

Nr. 41 "Varenroder Pohl", 2. Änderung, bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen

Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften als Satzung beschlossen.

Spelle, den 26.06.2018

..................................    ..................................

Gemeindedirektor Bürgermeister

Öffentliche Auslegung

Der Rat/Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 07.03.2018 dem Entwurf

des Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3

Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 23.03.2018 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans mit der Begründung hat vom 04.04.2018 bis 03.05.2018 gemäß

§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Gemäß § 4a Abs. 2 BauGB sind gleichzeitig die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt worden.

Spelle, den 03.07.2018 

..................................

Gemeindedirektor
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Diese amtliche Präsentation und die ihr zugrunde liegenden Angaben des amtlichen

Vermessungswesens sind nach § 5 des Niedersächsischen Gesetzes über das amtliche

Vermessungswesen vom 12. Dezember 2002 (Nds. GVBI 2003) geschützt. Die Verwertung für

nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe ist nur mit Erlaubnis der

zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig.

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters (Az. L4-233/17, Stand vom

30.11.2017). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen

geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.
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1. Art der baulichen Nutzung 

  II. Festsetzungen des Bebauungsplanes

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO)

Plan-Nummer: 

ABSCHRIFT

GEMEINDE SPELLE

BEBAUUNGSPLAN NR. 41

"VARENRODER POHL", 2. Änderung

mit örtlichen Bauvorschriften, Verfahren gem. § 13a BauGB

Maßstab   1 : 1.000
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Planzeichenerklärung

Flurgrenze 

Gemarkungsgrenze

  I. Bestandsangaben

Flurstücksnummer

mit Grenzmal

Flurstücks- bzw. Eigentumsgrenze

Wirtschaftsgebäude, Garagen

Wohngebäude mit Hausnummern

Gemäß Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I, S. 58) in der aktuell gültigen Fassung und der

Baunutzungsverordnung vom 23.01.1990 (BGBl. I, S. 132) in der aktuell gültigen Fassung.

Im übrigen wird auf die Planzeichenvorschrift DIN 18702 für großmaßstäbige Karten und Pläne verwiesen.

WA Allgemeine Wohngebiete 

überbaubarer Bereich

nicht überbaubarer Bereich  

Geschossflächenzahl 

Grundflächenzahl 

2. Maß der baulichen Nutzung

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i. V. m. §§ 16 bis 21a BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse (Höchstmaß)

0,6

I
0,4

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, i. V. m. §§ 22 u. 23 BauNVO)

Baugrenze

15. Sonstige Planzeichen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen z.B. von Baugebieten oder Abgrenzung des

Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

(gem. § 1 Abs. 4 , § 16 Abs. 5 BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

(gem. § 9 Abs. 7 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung

von Bäumen Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

öffentliche Grünflächen

9. Grünflächen

(gem. § 9 Abs.1 Nr. 15  u. Abs. 6 BauGB)
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abweichende Bauweise; Gebäude dürfen eine Seitenlänge von 50,0 m überschreiten, die

Grenzabstände richten sich nach den Vorschriften der NBauO

a

Höhenbezugspunkt 

(HP)  34,68 NHN
Höhenbezugspunkt (HP) - Normalhöhennull

i.V.m. § 2 der textlichen Festsetzungen

Planzeichen ergänzend zur Planzeichenverordnung
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